
Genehmigung des Haushaltsplans 2025 der EFL-Beratungsstelle des
Evang. Kirchenbezirks Göppingen

I. Beschlussantrag

II. Sach- und Rechtslage, Begründung

Der Landrat

Beratungsunterlage 2024/227 (1 Anlage)
Kreissozialamt
Bulling, Alexander
07161 202-4100
a.bulling@lkgp.de

Beratungsfolge Sitzung am Status Zuständigkeit
Sozialausschuss 27.11.2024 öffentlich Beschlussfassung

1. Dem vorgelegten Haushaltsplan 2025 der EFL-Beratungsstelle des Evang.
Kirchenbezirks Göppingen (Anlage) wird mit der Maßgabe zugestimmt, dass für
das Jahr 2025 vorbehaltlich

a) der Bereitstellung der Mittel im Haushaltsplan 2025 des Landkreises und

b) des Ergebnisses der Jahresrechnung

ein Landkreiszuschuss bis zum Höchstbetrag von 91.400, -- € in Aussicht gestellt
wird.

2. Die Verwaltung wird ermächtigt, dem Evang. Kirchenbezirk Göppingen im
Rahmen dieses Beschlusses angemessene Abschlagszahlungen zu leisten.

1. Der Kreistag hat am 15.12.1978 beschlossen, die EFL-Beratungsstelle des
Evang. Kirchenbezirks Göppingen ab 01.01.1979 mit einem jährlichen
Finanzierungsanteil von 2/3 des ungedeckten Restaufwands im Rahmen des
zustimmungspflichtigen Haushaltsplans zu fördern. Die Landkreisverwaltung
fördert die EFL-Beratungsstelle des Evang. Kirchenbezirks mit dem Ziel, dass
Menschen durch eine wohnortnahe psychosoziale persönliche Beratung bei
familiären Konfliktsituationen und persönlichen Krisen professionell bei dessen
Bewältigung unterstützt werden.

Weitere Daten und Zahlen zur Reichweite und Wirkung der eingesetzten Mittel
siehe BU 2024/092
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III. Handlungsalternative

IV. Finanzielle Auswirkungen / Folgekosten

Im Haushaltsplan 2025 (S. 349, bzw. 691) sind 91.400, -- € im Produktsachkonto
31.60.01.99.00 - 43180010 veranschlagt.

2. Nach dem Beschluss des Sozialausschusses in der gemeinsamen Sitzung des
Jugendhilfe- und Sozialausschusses vom 18.06.2024 (BU 2024/102) wurde eine
Deckelung des Zuschusses 2025 in Höhe der 2024 genehmigten Zuschüsse
vorgenommen. Es handelt sich hierbei um eine Maßnahme aus der
Haushaltskonsolidierung zur Sicherung der Tragfähigkeit der Landkreisfinanzen.

3. Der Träger hat den beigefügten Haushaltsplan 2025 (Anlage) mit der Bitte um
Zustimmung vorgelegt. Der Haushaltsplan schließt wie folgt ab:

Haushaltsplan
2025
in €

Haushaltsplan
2024
in €

Haushaltsplan
2023
in €

Rechnungs-
ergebnis 2023
in €

Gesamtausgaben 153.650,-- 145.100,-- 139.710,-- 135.801,07
Gesamteinnahmen 7.500,-- 8.000,-- 8.000,-- 7.172,00
Ungedeckter
Restaufwand

146.150,-- 137.100,-- 131.710,-- 128.629,07

Finanzierungsanteil
Landkreises
Deckelung

91.400,-- 91.400,-- 87.807,-- 85.752,71

Die Aufgabe wird von einem spezialisierten Freien Träger wahrgenommen. Ohne
diesen Zuschuss wäre die Durchführung des Angebots durch den Träger gefährdet.
Die Beratungsstelle war ursprünglich gem. RL-EFL vom 11.11.1999 durch das Land
gefördert. Die Förderung durch das Land wurde zum 01.01.2005 eingestellt, da die
EFL-Beratung im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge in erster Linie eine
kommunale Aufgabe ist. Es handelt sich um eine weisungsfreie Pflichtaufgabe. Der
Landkreis könnte die Aufgabe auch selbst übernehmen. Bei Einschränkung des
präventiven Angebots könnten Mehrkosten auf den Landkreis zukommen.
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V. Zukunftsleitbild/Verwaltungsleitbild - Von den genannten Zielen sind berührt:

gez.
Edgar Wolff
Landrat

Übereinstimmung/Konflikt
1 = Übereinstimmung, 5 = keine
Übereinstimmung

1 2 3 4 5

Zukunft des sozialen Zusammenlebens
Zukunft der Gesundheitsvorsorge und -förderung
Zukunft der Jugend
Zukunft der Familien
Zukunft der Senioren

Themen des Verwaltungsleitbildes nicht berührt


